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(2) 1 Die Anerkennung gilt für das jeweilige Land; sie kann auf einzelne
Landesteile beschränkt werden. 2 Sie ist widerruflich und kann unter Auflagen
erteilt werden.

(3) 1 Das Nähere regelt das Landesrecht. 2 Es kann auch weitere Voraus-
setzungen für die Anerkennung vorsehen.

(4) Die anerkannten Betreuungsvereine können im Einzelfall Personen bei
der Errichtung einer Vorsorgevollmacht beraten.

§ 1908g Behördenbetreuer. (1) Gegen einen Behördenbetreuer wird
kein Zwangsgeld nach § 1837 Abs. 3 Satz 1 festgesetzt.

(2) Der Behördenbetreuer kann Geld des Betreuten gemäß § 1807 auch
bei der Körperschaft anlegen, bei der er tätig ist.

§ 1908h (aufgehoben)

§ 1908i Entsprechend anwendbare Vorschriften. (1) 1 Im Übrigen sind
auf die Betreuung § 1632 Abs. 1 bis 3, §§ 1784, 1787 Abs. 1, § 1791a Abs. 3
Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2, §§ 1792, 1795 bis 1797 Abs. 1 Satz 2,
§§ 1798, 1799, 1802, 1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13,
§§ 1823 bis 1826, 1828 bis 1836, 1836c bis 1836e, 1837 Abs. 1 bis 3,
§§ 1839 bis 1843, 1846, 1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzuwenden.
2 Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass Vorschriften, welche die
Aufsicht des Betreuungsgerichts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim
Abschluss von Lehr- und Arbeitsverträgen betreffen, gegenüber der zuständi-
gen Behörde außer Anwendung bleiben.

(2) 1 § 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch kann der Betreuer in Ver-
tretung des Betreuten Gelegenheitsgeschenke auch dann machen, wenn dies
dem Wunsch des Betreuten entspricht und nach seinen Lebensverhältnissen
üblich ist. 2 § 1857a ist auf die Betreuung durch den Vater, die Mutter, den
Ehegatten, den Lebenspartner oder einen Abkömmling des Betreuten sowie
auf den Vereinsbetreuer und den Behördenbetreuer sinngemäß anzuwenden,
soweit das Betreuungsgericht nichts anderes anordnet.

§ 1908k (aufgehoben)

Titel 3. Pflegschaft

§ 1909 Ergänzungspflegschaft. (1) 1Wer unter elterlicher Sorge oder
unter Vormundschaft steht, erhält für Angelegenheiten, an deren Besorgung
die Eltern oder der Vormund verhindert sind, einen Pfleger. 2 Er erhält ins-
besondere einen Pfleger zur Verwaltung des Vermögens, das er von Todes
wegen erwirbt oder das ihm unter Lebenden unentgeltlich zugewendet wird,
wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung, der Zuwendende bei der
Zuwendung bestimmt hat, dass die Eltern oder der Vormund das Vermögen
nicht verwalten sollen.

(2) Wird eine Pflegschaft erforderlich, so haben die Eltern oder der Vor-
mund dies dem Familiengericht unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Pflegschaft ist auch dann anzuordnen, wenn die Voraussetzungen
für die Anordnung einer Vormundschaft vorliegen, ein Vormund aber noch
nicht bestellt ist.

Vormundschaft §§ 1908g–1909 BGB 2
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§ 1910 (weggefallen)

§ 1911 Abwesenheitspflegschaft. (1) 1 Ein abwesender Volljähriger, des-
sen Aufenthalt unbekannt ist, erhält für seine Vermögensangelegenheiten,
soweit sie der Fürsorge bedürfen, einen Abwesenheitspfleger. 2 Ein solcher
Pfleger ist ihm insbesondere auch dann zu bestellen, wenn er durch Erteilung
eines Auftrags oder einer Vollmacht Fürsorge getroffen hat, aber Umstände
eingetreten sind, die zum Widerruf des Auftrags oder der Vollmacht Anlass
geben.

(2) Das Gleiche gilt von einem Abwesenden, dessen Aufenthalt bekannt,
der aber an der Rückkehr und der Besorgung seiner Vermögensangelegenhei-
ten verhindert ist.

§ 1912 Pflegschaft für eine Leibesfrucht. (1) Eine Leibesfrucht erhält
zur Wahrung ihrer künftigen Rechte, soweit diese einer Fürsorge bedürfen,
einen Pfleger.

(2) Die Fürsorge steht jedoch den Eltern insoweit zu, als ihnen die elterli-
che Sorge zustünde, wenn das Kind bereits geboren wäre.

§ 1913 Pflegschaft für unbekannte Beteiligte. 1 Ist unbekannt oder un-
gewiss, wer bei einer Angelegenheit der Beteiligte ist, so kann dem Betei-
ligten für diese Angelegenheit, soweit eine Fürsorge erforderlich ist, ein
Pfleger bestellt werden. 2 Insbesondere kann einem Nacherben, der noch
nicht gezeugt ist oder dessen Persönlichkeit erst durch ein künftiges Ereignis
bestimmt wird, für die Zeit bis zum Eintritt der Nacherbfolge ein Pfleger
bestellt werden.

§ 1914 Pflegschaft für gesammeltes Vermögen. Ist durch öffentliche
Sammlung Vermögen für einen vorübergehenden Zweck zusammengebracht
worden, so kann zum Zwecke der Verwaltung und Verwendung des Ver-
mögens ein Pfleger bestellt werden, wenn die zu der Verwaltung und Ver-
wendung berufenen Personen weggefallen sind.

§ 1915 Anwendung des Vormundschaftsrechts. (1) 1 Auf die Pfleg-
schaft finden die für die Vormundschaft geltenden Vorschriften entsprechende
Anwendung, soweit sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 2 Abwei-
chend von § 3 Abs. 1 bis 3 des Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes1) bestimmt sich die Höhe einer nach § 1836 Abs. 1 zu bewilligenden
Vergütung nach den für die Führung der Pflegschaftsgeschäfte nutzbaren
Fachkenntnissen des Pflegers sowie nach dem Umfang und der Schwierigkeit
der Pflegschaftsgeschäfte, sofern der Pflegling nicht mittellos ist. 3 An die
Stelle des Familiengerichts tritt das Betreuungsgericht; dies gilt nicht bei der
Pflegschaft für Minderjährige oder für eine Leibesfrucht.

(2) Die Bestellung eines Gegenvormunds ist nicht erforderlich.
(3) § 1793 Abs. 2 findet auf die Pflegschaft für Volljährige keine Anwen-

dung.

2 BGB §§ 1910–1915 Buch 4. Familienrecht

1)Nr. 9.
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§ 1916 Berufung als Ergänzungspfleger. Für die nach § 1909 anzuord-
nende Pflegschaft gelten die Vorschriften über die Berufung zur Vormund-
schaft nicht.

§ 1917 Ernennung des Ergänzungspflegers durch Erblasser und
Dritte. (1) Wird die Anordnung einer Pflegschaft nach § 1909 Abs. 1 Satz 2
erforderlich, so ist als Pfleger berufen, wer durch letztwillige Verfügung oder
bei der Zuwendung benannt worden ist; die Vorschrift des § 1778 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(2) 1 Für den benannten Pfleger können durch letztwillige Verfügung oder
bei der Zuwendung die in den §§ 1852 bis 1854 bezeichneten Befreiungen
angeordnet werden. 2 Das Familiengericht kann die Anordnungen außer Kraft
setzen, wenn sie das Interesse des Pfleglings gefährden.

(3) 1 Zu einer Abweichung von den Anordnungen des Zuwendenden ist,
solange er lebt, seine Zustimmung erforderlich und genügend. 2 Ist er zur
Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande oder ist sein Aufenthalt dauernd
unbekannt, so kann das Familiengericht die Zustimmung ersetzen.

§ 1918 Ende der Pflegschaft kraft Gesetzes. (1) Die Pflegschaft für eine
unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft stehende Person endigt mit
der Beendigung der elterlichen Sorge oder der Vormundschaft.

(2) Die Pflegschaft für eine Leibesfrucht endigt mit der Geburt des Kindes.
(3) Die Pflegschaft zur Besorgung einer einzelnen Angelegenheit endigt

mit deren Erledigung.

§ 1919 Aufhebung der Pflegschaft bei Wegfall des Grundes. Die
Pflegschaft ist aufzuheben, wenn der Grund für die Anordnung der Pfleg-
schaft weggefallen ist.

§ 1920 (weggefallen)

§ 1921 Aufhebung der Abwesenheitspflegschaft. (1) Die Pflegschaft
für einen Abwesenden ist aufzuheben, wenn der Abwesende an der Besor-
gung seiner Vermögensangelegenheiten nicht mehr verhindert ist.

(2) 1 Stirbt der Abwesende, so endigt die Pflegschaft erst mit der Aufhebung
durch das Betreuungsgericht. 2 Das Betreuungsgericht hat die Pflegschaft auf-
zuheben, wenn ihm der Tod des Abwesenden bekannt wird.

(3) Wird der Abwesende für tot erklärt oder wird seine Todeszeit nach den
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt, so endigt die Pflegschaft
mit der Rechtskraft des Beschlusses über die Todeserklärung oder die Fest-
stellung der Todeszeit.

Vormundschaft §§ 1916–1921 BGB 2
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Buch 5.1) Erbrecht

Abschnitt 1. Erbfolge

§ 1922 Gesamtrechtsnachfolge. (1) Mit dem Tode einer Person (Erbfall)
geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere
Personen (Erben) über.

(2) Auf den Anteil eines Miterben (Erbteil) finden die sich auf die Erbschaft
beziehenden Vorschriften Anwendung.

§ 1923 Erbfähigkeit. (1) Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls
lebt.

(2) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt
als vor dem Erbfall geboren.

§ 1924 Gesetzliche Erben erster Ordnung. (1) Gesetzliche Erben der
ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.

(2) Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn
mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus.

(3) An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömm-
lings treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge (Erb-
folge nach Stämmen).

(4) Kinder erben zu gleichen Teilen.

§ 1925 Gesetzliche Erben zweiter Ordnung. (1) Gesetzliche Erben der
zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.

(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu
gleichen Teilen.

(3) 1 Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so
treten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge nach den für die
Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. 2 Sind Abkömm-
linge nicht vorhanden, so erbt der überlebende Teil allein.

(4) In den Fällen des § 1756 sind das angenommene Kind und die Ab-
kömmlinge der leiblichen Eltern oder des anderen Elternteils des Kindes im
Verhältnis zueinander nicht Erben der zweiten Ordnung.

§ 1926 Gesetzliche Erben dritter Ordnung. (1) Gesetzliche Erben der
dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.

(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu
gleichen Teilen.

(3) 1 Lebt zur Zeit des Erbfalls von einem Großelternpaar der Großvater
oder die Großmutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen
dessen Abkömmlinge. 2 Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt der
Anteil des Verstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaars und, wenn
dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömmlingen zu.

2 BGB §§ 1922–1926 Buch 5. Erbrecht

1)Wegen des für das Gebiet der ehem. DDR geltenden Übergangsrechts zum Erbrecht beachte
Art. 235 § 1 EGBGB (Nr. 2a).
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(4) Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und sind
Abkömmlinge der Verstorbenen nicht vorhanden, so erben die anderen
Großeltern oder ihre Abkömmlinge allein.

(5) Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder ihrer Voreltern
treten, finden die für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vor-
schriften Anwendung.

§ 1927 Mehrere Erbteile bei mehrfacher Verwandtschaft. 1Wer in der
ersten, der zweiten oder der dritten Ordnung verschiedenen Stämmen ange-
hört, erhält den in jedem dieser Stämme ihm zufallenden Anteil. 2 Jeder Anteil
gilt als besonderer Erbteil.

§ 1928 Gesetzliche Erben vierter Ordnung. (1) Gesetzliche Erben der
vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömm-
linge.

(2) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern, so erben sie allein; mehrere
erben zu gleichen Teilen, ohne Unterschied, ob sie derselben Linie oder
verschiedenen Linien angehören.

(3) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern nicht mehr, so erbt von ihren
Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am
nächsten verwandt ist; mehrere gleich nahe Verwandte erben zu gleichen
Teilen.

§ 1929 Fernere Ordnungen. (1) Gesetzliche Erben der fünften Ordnung
und der ferneren Ordnungen sind die entfernteren Voreltern des Erblassers
und deren Abkömmlinge.

(2) Die Vorschrift des § 1928 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 1930 Rangfolge der Ordnungen. Ein Verwandter ist nicht zur Erb-
folge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vor-
handen ist.

§ 1931 Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten. (1) 1 Der überlebende
Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem
Viertel, neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur
Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen. 2 Treffen mit Großeltern
Abkömmlinge von Großeltern zusammen, so erhält der Ehegatte auch von
der anderen Hälfte den Anteil, der nach § 1926 den Abkömmlingen zufallen
würde.

(2) Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch
Großeltern vorhanden, so erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erb-
schaft.

(3) Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.
(4) Bestand beim Erbfall Gütertrennung und sind als gesetzliche Erben

neben dem überlebenden Ehegatten ein oder zwei Kinder des Erblassers
berufen, so erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen
Teilen; § 1924 Abs. 3 gilt auch in diesem Falle.

Erbfolge §§ 1927–1931 BGB 2
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§ 1932 Voraus des Ehegatten. (1) 1 Ist der überlebende Ehegatte neben
Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern gesetzlicher Erbe,
so gebühren ihm außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden
Gegenstände, soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und die
Hochzeitsgeschenke als Voraus. 2 Ist der überlebende Ehegatte neben Ver-
wandten der ersten Ordnung gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm diese
Gegenstände, soweit er sie zur Führung eines angemessenen Haushalts benö-
tigt.

(2) Auf den Voraus sind die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften an-
zuwenden.

§ 1933 Ausschluss des Ehegattenerbrechts. 1 Das Erbrecht des über-
lebenden Ehegatten sowie das Recht auf den Voraus ist ausgeschlossen, wenn
zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der
Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr
zugestimmt hatte. 2 Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser berechtigt war, die
Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag gestellt hatte. 3 In diesen
Fällen ist der Ehegatte nach Maßgabe der §§ 1569 bis 1586b unterhalts-
berechtigt.

§ 1934 Erbrecht des verwandten Ehegatten. 1 Gehört der überlebende
Ehegatte zu den erbberechtigten Verwandten, so erbt er zugleich als Ver-
wandter. 2 Der Erbteil, der ihm auf Grund der Verwandtschaft zufällt, gilt als
besonderer Erbteil.

§ 1935 Folgen der Erbteilserhöhung. Fällt ein gesetzlicher Erbe vor
oder nach dem Erbfall weg und erhöht sich infolgedessen der Erbteil eines
anderen gesetzlichen Erben, so gilt der Teil, um welchen sich der Erbteil
erhöht, in Ansehung der Vermächtnisse und Auflagen, mit denen dieser Erbe
oder der wegfallende Erbe beschwert ist, sowie in Ansehung der Ausglei-
chungspflicht als besonderer Erbteil.

§ 1936 Gesetzliches Erbrecht des Staates. 1 Ist zur Zeit des Erbfalls kein
Verwandter, Ehegatte oder Lebenspartner des Erblassers vorhanden, erbt das
Land, in dem der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinen letzten Wohnsitz oder,
wenn ein solcher nicht feststellbar ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
2 Im Übrigen erbt der Bund.

§ 1937 Erbeinsetzung durch letztwillige Verfügung. Der Erblasser
kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen (Testament, letztwillige
Verfügung) den Erben bestimmen.

§ 1938 Enterbung ohne Erbeinsetzung. Der Erblasser kann durch Tes-
tament einen Verwandten, den Ehegatten oder den Lebenspartner von der
gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen.

§ 1939 Vermächtnis. Der Erblasser kann durch Testament einem anderen,
ohne ihn als Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil zuwenden (Ver-
mächtnis).

2 BGB §§ 1932–1939 Buch 5. Erbrecht
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§ 1940 Auflage. Der Erblasser kann durch Testament den Erben oder
einen Vermächtnisnehmer zu einer Leistung verpflichten, ohne einem ande-
ren ein Recht auf die Leistung zuzuwenden (Auflage).

§ 1941 Erbvertrag. (1) Der Erblasser kann durch Vertrag einen Erben
einsetzen, Vermächtnisse und Auflagen anordnen sowie das anzuwendende
Erbrecht wählen (Erbvertrag).

(2) Als Erbe (Vertragserbe) oder als Vermächtnisnehmer kann sowohl der
andere Vertragschließende als ein Dritter bedacht werden.

Erbfolge §§ 1940, 1941 BGB 2




